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5 8 5 . Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik
Jugoslawien über Änderungen und Ergänzungen des Vertrages zwischen der
Republik Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
über die gemeinsame Staatsgrenze samt Anlagen
(NR: GP XIV RV 70 AB 86 S. 16. BR: AB 1461 S. 348.)

5 8 6 . Bundesverfassungsgesetz: Änderung des Verlaufes der Staatsgrenze zwischen der Republik
Österreich und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
(NR: GP XIV RV 20 AB 87 S. 16. BR: AB 1462 S. 348.)

5 8 5 .
Der Nationalrat hat beschlossen:

1. Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen Artikel 1 bis 3, 5, 6 und 8 ver-
fassungsändernd sind, samt Anlagen A und B sowie den weiteren Anlagen 1 bis 17 wird genehmigt.

2. Gemäß Artikel 49 Absatz 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes hat der Bundeskanzler unter
Mitwirkung der nachfolgend genannten Behörden die Anlagen 1 bis 17 zum gegenständlichen
Staatsvertrag dadurch kundzumachen, daß sie für die Dauer der Geltung des Vertrages zur öffent-
lichen Einsicht während der Amtsstunden aufgelegt werden, und zwar:

a) alle genannten Anlagen beim Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen und überdies
b) die Anlagen 1 bis 13 beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung und beim Vermes-

sungsamt Leibnitz,
c) die Anlagen 14 bis 17 beim Amt der Kärntner Landesregierung und beim Vermessungsamt

Völkermarkt.

V E R T R A G
zwischen der Republik Österreich und der
Sozialistischen Föderativen Republik Jugo-
slawien über Änderungen und Ergänzungen
des Vertrages zwischen der Republik Öster-
reich und der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien über die gemeinsame

Staatsgrenze vom 8. April 1965 *)

Die Republik Österreich und die Sozialistische
Föderative Republik Jugoslawien, von dem
Wunsche geleitet, ihren Vertrag über die gemein-
same Staatsgrenze vom 8. April 1965 in bestimm-
ten Punkten abzuändern und zu ergänzen,
haben folgendes vereinbart:

ABSCHNITT I

Änderung des Verlaufes der Staatsgrenze im Be-
reich der regulierten Kutschenitza (Teil des

Grenzabschnittes II und Grenzabschnitt III)

Artikel 1

Der Verlauf der Staatsgrenze wird im Grenz-
abschnitt II vom Grenzpunkt Nr. 50200 zwischen

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 229/1966
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den Grenzzeichen Nr. II/502 Ö und Nr. II/
502 SFRJ bis zum Ende dieses Grenzabschnittes
durch

die Grenzbeschreibung (Anlage 1),
die Koordinatenverzeichnisse (Anlagen 2 und
3) und
den Grenzplan im Maßstab 1 :1000 (An-
lage 4 — drei Blätter)

bestimmt.

Artikel 2

Der Verlauf der Staatsgrenze wird im gesamten
Grenzabschnitt III durch

die Grenzbeschreilbung (Anlage 5),
die Koordinatenverzeichnisse (Anlagen 6 und
7) und
den Grenzplan im Maßstab 1 : 1000 (An-
lage 8 — sechzehn Blätter)

bestimmt.

Artikel 3

Spätere Veränderungen des Verlaufes der
Kutschenitza haben auf den in den Artikeln 1
und 2 dieses Vertrages festgelegten Verlauf der
Staatsgrenze keinen Einfluß.

Artikel 4

Die Teile des Staatsgebietes des einen Vertrags-
staates, die auf Grund der Artikel 1 und 2 dieses
Vertrages dem Staatsgebiet des anderen Vertrags-
staates zufallen, haben auf der Seite jedes Ver-
tragsstaates ein Flächenausmaß von insgesamt
53.799 m2. Diese Teile sind im Situationsplan im
Maßstab 1 :1000 (fünfzehn Blätter) dargestellt
und hinsichtlich ihres Flächenausmaßes im zuge-
hörigen Flächenverzeichnis ausgewiesen (An-
lage 9).

ABSCHNITT II

Änderung des Verlaufes der Staatsgrenze im
Bereich des regulierten Ägydibaches (Teil des

Grenzabschnittes VIII)

Artikel 5

Der Verlauf der Staatsgrenze wird im Grenz-
abschnitt VIII vom Grenzzeichen Nr. VIII/65
bis zum Grenzzeichen Nr. VIII/74 durch

die Grenzbeschreibung (Anlage 10),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 11) und
den Grenzplan im Maßstab 1 :250 (An-
lage 12 — fünf Blätter)

bestimmt.

Artikel 6

Spätere Veränderungen des Verlaufes des
Ägydibaches haben auf den im Artikel 5 dieses
Vertrages festgelegten Verlauf der Staatsgrenze
keinen Einfluß.



170. Stück — Ausgegeben am 28. Oktober 1976 — Nr. 585 2367

Artikel 7

Die Teile des Staatsgebietes des einen Vertrags-
staates, die auf Grund des Artikels 5 dieses Ver-
trages dem Staatsgebiet des anderen Vertrags-
staates zufallen, halben auf der Seite jedes Ver-
tragsstaates ein Flächenausmaß von insgesamt
313,1 m2. Diese Teile sind im Situationsplan im
Maßstab 1 :250 (vier Blätter) dargestellt und
hinsichtlich ihres Ausmaßes im zugehörigen
Flächenverzeichnis ausgewiesen (Anlage 13).

ABSCHNITT III

Änderung des Verlaufes der Staatsgrenze beim
Straßen-Grenzübergang Grablach—Holmec

(Teile der Grenzabschnitte XVIII und XIX)

Artikel 8

Der Verlauf der Staatsgrenze wird im Grenz-
abschnitt XVIII vom Grenzzeichen Nr. XVIII/
152 bis zum Ende dieses Grenzabschnittes und
im Grenzabschnitt XIX vom Beginn dieses
Grenzabschnittes bis zum Grenzzeichen Nr. XIX/
3 durch

die Grenzbeschreibung (Anlage 14),
das Koordinatenverzeichnis (Anlage 15) und
den Grenzplan im Maßstab 1 :250 (An-
lage 16 —drei Blätter)

bestimmt.

Artikel 9

Der Teil des Staatsgebietes des einen Vertrags-
staates, der auf Grund des Artikels 8 dieses Ver-
trages dem Staatsgebiet des anderen Vertrags-
staates zufällt, hat auf der Seite jedes Vertrags-
staates ein Flächenausmaß von 1653,3 m2. Diese
Teile sind im Situationsplan im Maßstab 1 : 250
dargestellt (Anlage 17 — zwei Blätter).

ABSCHNITT IV

Änderungen und Ergänzungen einzelner Bestim-
mungen des Vertrages zwischen der Republik
Österreich und der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien über die gemeinsame

Staatsgrenze vom 8. April 1965

Artikel 10

Artikel 10 des Vertrages zwischen der Republik
Österreich und der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien über die gemeinsame
Staatsgrenze vom 8. April 1965 (im folgenden
„Grenzvertrag" genannt) hat zu lauten:

„Die Vertragsstaaten werden alle acht Jahre
eine periodische Kontrolle der Grenzzeichen und,
soweit erforderlich, ihre Instandsetzung, Erneue-
rung und Ergänzung durchführen. Die Zeit-
spanne von acht Jahren wind jeweils vom Beginn
der vorhergehenden periodischen Kontrolle ge-
rechnet."
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Artikel 11

Artikel 15 des Grenzvertrages hat zu lauten:
„(1) Die Eigentümer der an oder in der Nähe

der Staatsgrenze liegenden Grundstücke, Brücken,
Tunnel, Bauwerke oder sonstigen ober- und
unterirdischen Anlagen sowie die daran Nut-
zungsberechtigten sind verpflichtet, die zur Ver-
messung und Vermarkung der Staatsgrenze er-
forderlichem Arbeitern und Maßnahmen, ins-
besondere das Setzen oder das Anbringen von
Grenz- und Vermessungszeichen, zu dulden.
Diese Verpflichtung gilt auch für alle natürlichen
und juristischen Personen, die zur Aufsuchung
oder Gewinnung mineralischer Rohstoffe be-
rechtigt sind.

(2) Bei Vermessungs- und Vermarkungsarbei-
ten an der Staatsgrenze ist darauf Bedacht zu
nehmen, daß öffentliche und private Interessen
soweit wie möglich geschont werden. Die nach
Absatz 1 verpflichteten Personen sind über den
Beginn der Arbeiten rechtzeitig zu unterrichten.

(3) Ansprüche auf Entschädigung wegen der
im Absatz 1 angeführten Arbeiten und Maßnah-
men richten sich nach dem Reche jenes Vertrags-
staates, auf dessen Hoheitsgebiet die Grundstücke
und Anlagen liegen. Entschädigungsansprüche
gegen den anderen Vertragsstaat sind ausgeschlos-
sen."

Artikel 12

Artikel 17 des Grenzvertrages hat zu lauten:

„(1) Die Vertragsstaaten werden dafür sorgen,
daß auf ihrem Hoheitsgebiet entlang des trocke-
nen Teiles der Grenzlinie ein Streifen von 1 m
Breite und um jedes neben die Grenzlinie ge-
setzte Grenzzeichen (indirekte Vermarkung) eine
Kreisfläche mit dem Radius von 1 m von Bäumen
und Sträuchern freigehalten wird; dies gilt auch
für andere Pflanzen, die die Sichtbarkeit der
Grenzzeichen beeinträchtigen. Diese Bestimmung
findet auf Bannwälder und Schutzwälder keine
Anwendung.

(2) Die Eigentümer der an der Staatsgrenze
gelegenen Grundstücke und die daran Nutzungs-
berechtigten sind verpflichtet, die im Absatz 1
genannten Flächen stets frei zugänglich zu halten.

(3) Ansprüche auf Entschädigung wegen der
gemäß den Absätzen 1 und 2 erforderlichen
Arbeiten und Maßnahmen richten sich nach dem
Recht jenes Vertragsstaates, auf dessen Hoheits-
gebiet die Grundstücke liegen. Entschädigungsan-
sprüche gegen den anderen Vertragsstaat sind
ausgeschlossen."

Artikel 13

Artikel 18 des Grenzvertrages hat zu lauten:
„(1) Auf den im Artikel! 17 Absatz 1 erwähn-

ten Flächen dürfen künftig keinerlei Anlagen
errichtet werden. Dies gilt nicht:
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a) für Anlagen, die dem öffentlichen Verkehr,
der Grenzabfertigung oder der Grenzüber-
wachung dienen, und

b) für jene Teile von Leitungen (insbesondere
Stromleitungen, Postkabel, Wasserleitun-
gen, Gas- und Ölleitungen), die die im
Artikel 17 Absatz 1 genannten Streifen
von je 1 m Breite geradlinig queren und
hiebei die Staatsgrenze in einem Winkel-
bereich zwischen 45° und 135° schneiden.

(2) Die zuständigen Behörden der Vertrags-
staaten können in besonderen Fällen weitere
Ausnahmen vom Absatz 1 zulassen, wenn und
solange dadurch die Sichtbarkeit des Verlaufes
der Staatsgrenze nicht beeinträchtigt wird. Vor
einer solchen Entscheidung sind die nach
Artikel 21 eingerichtete Kommission und die
zuständige Behörde des anderen Vertragsstaates
anzuhören. Zu diesem Zwecke können die zu-
ständigen Behörden unmittelbar miteinander in
Verbindung treten."

Artikel 14

Artikel 20 des Grenzvertrages hat zu lauten:
„Sollten zum Zwecke der Aufsuchung oder der

Gewinnung mineralischer Rohstoffe innerhalb
eines Streifens von je 50 m beiderseits der Staats-
grenze Arbeiten verrichtet oder innerhalb eines
Streifens von 2 km beiderseits der Staatsgrenze
Erdöl- oder Erdgaslagerstätten erschlossen oder
ausgebeutet werden, so werden die Vertrags-
staaten gemeinsam die Maßnahmen treffen, die
bei der weiteren Aufsuchung oder Gewinnung
zur Sicherung des Grenzverlaufes notwendig
sind."

Artikel 15

Im Artikel 21 Absatz 2 des Grenzvertrages ist
der Punkt nach dem Buchstalben j durch einen
Strichpunkt zu ersetzen und ein neuer Buch-
stabe k mit folgendem Wortlaut anzufügen:

"k) erforderlichenfalls den zuständigen Behör-
den der Vertragsstaaten Vorschläge für
Änderungen einzelner Teile der Staats-
grenze zu unterbreiten."

Artikel 16

Artikel 27 Absatz 1 des Grenzvertrages hat zu
lauten:

„(1) Ober jede von der Kommission verfügte
Änderung oder Ergänzung der Vermarkung
sowie über die Berichtigung fehlerhafter, vom
Grenzregelungsausschuß, der im Absatz 2 des
Artikels 1 genannten Gemischten Kommission
oder von der Kommission bereits genehmigter
Vermessungsergebnisse sind von den Vermes-
sungsfachleuten in je zwei Originalen Nieder-
schriften einerseits in deutscher und andererseits
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in serbokroatischer oder slowenischer Sprache
aufzunehmen und soweit erforderlich zusätzliche
Feldskizzen zu verfassen. Die Form der zusätz-
lichen Feldskizzen bestimmt die Kommission."

Artikel 17

Artikel 33 Absatz 1 des Grenzvertrages hat zu
lauten:

„(1) Jeder Vertragsstaat versieht die von ihm
gemäß den Artikeln 9 und 22 beigestellten Perso-
nen mit einem Grenzübertrittsausweis nach dem
als Anlage A beziehungsweise B beigefügten
Muster; in der Republik Österreich wird der
Grenzübertrittsausweis vom Bundesministerium
für Inneres und in der Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawien vom Bundessekretariat für
Innere Angelegenheiten ausgestellt werden. Der
Ausweis wird mit einer Gültigkeitsdauer bis zu
fünf Jahren ausgestellt; die Gültigkeitsdauer kann
zweimal bis zu jeweils fünf Jahren verlängert
werden. Der Ausweis bedarf der Vidierung durch
die zur Ausstellung der Ausweise zuständigen
Behörden des anderen Vertragsstaates; zur Ver-
längerung der Gültigkeitsdauer bedarf es jedoch
keiner neuerlichen Vidierung. Die Ausstellung
und die Vidierung der Ausweise erfolgen frei
von Gebühren und Verwaltungsalbgaben."

Artikel 18

Artikel 36 Absatz 5 des Grenzvertrages hat zu
lauten:

„(5) Kraftfahrzeuge einschließlich Anhänger,
die in einem Vertragsstaat zugelassen und zur
Durchführung von Arbeiten im Rahmen dieses
Vertrages im anderen Vertragsstaat vorüber-
gehend eingebracht sind, unterliegen für die
Dauer der vorübergehenden Einbringung nicht
der Kraftfahrzeugsteuer dieses anderen Staates.
Die mit diesen Kraftfahrzeugen im anderen Staat
durchgeführten Beförderungen unterliegen dort
nicht der Besteuerung."

Artikel 19

Der zweite Satz des Artikels 37 des Grenzver-
trages hat zu entfallen.

Artikel 20

Artikel1 40 Absatz 2 des Grenzvertrages hat zu
lauten:

„(2) Der Vertrag tritt am dreißigsten Tage
nach Austausch der Ratifikationsurkunden in
Kraft. Die Bestimmungen der Abschnitte I und II
dieses Vertrages sind unkündbar. Die übrigen
Vertragsbestimmungen gelten bis zum 31. Dezem-
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ber 1986 und bleiben für jeweils weitere fünf
Jahre in Geltung, sofern sie nicht vor Ablauf
der Gültigkeitsdauer von einem der Vertrags-
staaten gekündigt werden. Die Kündigungsfrist
beträgt ein Jahr."

ABSCHNITT V

Übergangs- und Schlußbestimmungen

Artikel 21

(1) Die Anlagen A und B des Grenzvertrages
werden durch die Anlagen A und B dieses Ver-
trages ersetzt.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieses Vertrages
ausgestellten Grenzübertrittsausweise berechtigen
den Inhaber bis zum Ablauf der eingetragenen
Gültigkeitsdauer zum Grenzübertritt.

Artikel 22

(1) Die Teile des Staatsgebietes der Sozialisti-
schen Föderativen Republik Jugoslawien, die auf
Grund der Artikel 1, 2, 5 und 8 dieses Vertrages
dem Staatsgelbiet der Republik Österreich zu-
fallen, gehen mit dem Inkrafttreten dieses Ver-
trages in das Eigentum der Republik Österreich
(Bund) über.

(2) Die Teile des Staatsgebietes der Republik
Österreich, die auf Grund der Artikel 1, 2, 5
und 8 dieses Vertrages dem Staatsgebiet der
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
zufallen, gehen mit dem Inkrafttreten dieses Ver-
trages in das gesellschaftliche Eigentum der
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
über.

(3) Mit dem Eigentumsübergang nach den Ab-
sätzen 1 und 2 erlöschen alle öffentlichen und
privaten Rechte an den übergehenden Gebiets-
teilen.

(4) Falls durch den Eigentumsübergang nach
Absatz 1 und 2 dritte Personen in ihren Rechten
an den ausgetauschten Gebietsteilen verletzt wer-
den, wird der Vertragsstaat, auf dessen Hoheits-
gebiet die Gebietsteile vor dem Eigentumsüber-
gang gelegen sind, den dritten Personen eine an-
gemessene Entschädigung gewähren; gegen den
Vertragsstaat, in dessen Eigentum die Gebiets-
teile übergehen, können dritte Personen keine
Ansprüche geltend machen.

Artikel 23

Die in den Abschnitten I, II, III und V ange-
führten Anlagen bilden Bestandteile dieses Ver-
trages.
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Artikel 24

(1) Dieser Vertrag ist entsprechend den Ver-
fassungen der Vertragsstaaten zu ratifizieren,
die Ratifikationsurkunden werden in Belgrad
ausgetauscht werden.

(2) Der Vertrag tritt am ersten Tage des
dritten auf den Austausch der Ratifikations-
urkunden folgenden Kalendermonats in Kraft.
Die Bestimmungen der Abschnitte I, II und III
sowie die Bestimmungen der Artikel 22 und 23
sind unkündbar. Die übrigen Vertragsbestim-
mungen gelten bis zum 31. Dezember 1986 und
bleiben für jeweils weitere fünf Jahre in Geltung,
sofern sie nicht vor Ablauf der Gültigkeitsdauer
von einem der Vertragsstaaten gekündigt wer-
den. Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr.

Der Vertrag ist in deutscher und serbokroati-
scher Sprache, die Anlage A und die Anlage B
jedoch in deutscher und slowenischer Sprache, in
je zweifacher Urschrift verfaßt, wobei jeder Text
authentisch ist.

ZU URKUND dessen haben die Bevoll-
mächtigten der Vertragsstaaten diesen Vertrag
unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN zu Wien, am 29. Oktober 1975.

Für die Republik
Österreich:

E. Bielka m. p.

Für die Sozialistische
Föderative Republik Jugoslawien:

G. Vlahov m. p.
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Anlage A
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Anlage B
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifi-
kationsurkunde wurde am 24. August 1976 ausgetauscht; der Vertrag tritt gemäß seinem Artikel 24
Absatz 2 am 1. November 1976 in Kraft.

Kreisky
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5 8 6 . Bundesverfassungsgesetz vom 27. Jän-
ner 1976 über Änderungen des Verlaufes der
Staatsgrenze zwischen der Republik Öster-
reich und der Sozialistischen Föderativen

Republik Jugoslawien

Der Nationalrat hat beschlossen:

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n

§ 1. Im Sinne dieses Bundesverfassungsgesetzes
sind

1. Staatsgrenze: die Staatsgrenze zwischen der
Republik Österreich (Land Steiermark hin-
sichtlich der §§ 2 bis 6, Land Kärnten hin-
sichtlich des § 7) und der Sozialistischen
Föderativen Republik Jugoslawien;

2. Anlagen: die Anlagen zum Vertrag zwischen
der Republik Österreich und der Soziali-
stischen Föderativen Republik Jugoslawien
vom 29. Oktober 1975 über Änderungen
und Ergänzungen des Vertrages zwischen
der Republik Österreich und der Soziali-
stischen Föderativen Republik Jugoslawien
über die gemeinsame Staatsgrenze vom
8. April 1965.

Ä n d e r u n g e n d e s V e r l a u f e s d e r
S t a a t s g r e n z e i m B e r e i c h d e r r e g u -
l i e r t e n K u t s c h e n i t z a ( T e i l d e s
G r e n z a b s c h n i t t e s I I u n d G r e n z -

a b s c h n i t t I I I )

§ 2. Der Verlauf der Staatsgrenze wird im
Grenzabschnitt II vom Grenzpunkt Nr. 50 200
zwischen den Grenzzeichen Nr. II/502 Ö und
Nr. II/502 SFRJ bis zum Ende dieses Grenz-
abschnittes durch die Anlagen

1 (Grenzbeschreibung),

2 und 3 (Koordinatenverzeichnisse) und

4 (Grenzplan im Maßstab 1 : 1000)

bestimmt.

§ 3. Der Verlauf der Staatsgrenze wird im
gesamten Grenzabschnitt III durch die Anlagen

5 (Grenzbeschreibung),

6 und 7 (Koordinatenverzeichnisse) und

8 (Grenzplan im Maßstab 1 : 1000)

bestimmt.

§ 4. Spätere Veränderungen des Verlaufes der
Kutschenitza haben auf den in den §§ 2 und 3
festgelegten Verlauf der Staatsgrenze keinen
Einfluß.

Ä n d e r u n g d e s V e r l a u f e s d e r
S t a a t s g r e n z e i m B e r e i c h d e s r e g u -
l i e r t e n Ä g y d i b a c h e s ( T e i l d e s

G r e n z a b s c h n i t t e s V I I I )

§ 5. Der Verlauf der Staatsgrenze wird im
Grenzabschnitt VIII vom Grenzzeichen Nr. VIII/
65 bis zum Grenzzeichen Nr. VIII/74 durch die
Anlagen

10 (Grenzbeschreibung),

11 (Koordinatenverzeichnis) und

12 (Grenzplan im Maßstab 1 :250)

bestimmt.

§ 6. Spätere Veränderungen des Verlaufes des
Ägydibaches haben auf den im § 5 festgelegten
Verlauf der Staatsgrenze keinen Einfluß.

Ä n d e r u n g e n d e s V e r l a u f e s d e r
S t a a t s g r e n z e b e i m S r a ß e n - G r e n z -
ü b e r g a n g G r a b l a c h ( T e i l e d e r

G r e n z a b s c h n i t t e XVIII und XIX)

§ 7. Der Verlauf der Staatsgrenze wird im
Grenzabschnitt XVIII vom Grenzzeichen
Nr. XVIII/152 bis zum Ende dieses Grenzab-
schnittes und im Grenzabschnitt XIX vom Be-
ginn dieses Grenzabschnittes bis zum Grenz-
zeichen Nr. XLX/3 durch die Anlagen

14 (Grenzbeschreibung),

15 (KoordinatenVerzeichnis) und

16 (Grenzplan im Maßstab 1 : 250)

bestimmt.

I n k r a f t t r e t e n u n d V o l l z i e h u n g

§ 8. (1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt —
vorbehaltlich des zur Wirksamkeit seiner §§ 2
bis 6 erforderlichen übereinstimmenden Ver-
fassungsgesetzes des Landes Steiermark und vor-
behaltlich des zur Wirksamkeit seines § 7 er-
forderlichen Verfassungsgesetzes des Landes
Kärnten — in demselben Zeitpunkt in Kraft
wie der Vertrag zwischen der Republik Öster-
reich und der Sozialistischen Föderativen Repu-
blik Jugoslawien vom 29. Oktober 1975 über
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages
zwischen der Republik Österreich und der So-
zialistischen Föderativen Republik Jugoslawien
über die gemeinsame Staatsgrenze vom 8. April
1965.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesverfas-
sungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut.

Kirchschläger
Kreisky Häuser Bielka Moser
Androsch Leodolter Staribacher Rösch
Broda Lütgendorf Weihs Sinowatz

Lanc Firnberg
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